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Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz
Bspw. in Deutschland ansässige Unternehmen gelten nur dann als professionell verwaltete Investmentunternehmen, sofern die in Frage 2 (S. 2) aufgeführten Kriterien kumulativ erfüllt werden.
Ein wirtschaftlich Berechtigter gemäß FATCA hält:
a) Aktien einer Kapitalgesellschaft oder Gewinn- / Kapitalbeteiligungen an einer Personengesellschaft
b) und / oder Fremdkapitalbeteiligungen (z. B. Anleihen oder Kredite) von Kapital- oder Personengesellschaften (ausgenommen Fremdkapitalbeteiligungen, die von FATCAkonformen Finanzinstituten gehalten werden2) Ein wirtschaftlich Berechtigter gemäß FATCA hält:
a) Aktien einer Kapitalgesellschaft oder Gewinn- / Kapitalbeteiligungen an einer Personengesellschaft
b) und / oder Fremdkapitalbeteiligungen (z. B. Anleihen oder Kredite) von Kapital- oder Personengesellschaften (ausgenommen Fremdkapitalbeteiligungen, die von FATCAkonformen Finanzinstituten gehalten werden))
Bei indirekten Beteiligungen gelten die Personen, denen das Unternehmen letztendlich gehört (z. B. über eine Beteiligungskette), als wirtschaftlich Berechtigte. In der Regel bezieht sich diese Bezeichnung auf Personen, die zu Steuerzwecken Anspruch auf die Erträge haben und den Nutzen daraus ziehen, wobei die wirtschaftlichen, rechtlichen, tatsächlichen und sonstigen relevanten Umstände berücksichtigt werden, unter denen diese Erträge vereinnahmt werden; sie bezieht sich nicht auf Personen, die Erträge als Vertreter, Bevollmächtigte oder Vermittler für eine andere Person vereinnahmen. [Deletion oft he footnot rejected; subject to Group Tax approval]
Ein Finanzinstitut nach AEI kann nicht als aktives NFE klassifiziert werden. Das gilt besonders für Unternehmen, die als professionell verwaltete Anlagegesellschaft einzustufen sind (z. B. eine nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Einrichtung, deren Bruttoertrag hauptsächlich aus der Anlage und Wiederanlage in bzw. dem Handel mit Finanzvermögen stammt und deren Finanzvermögen durch Finanzinstitute, z. B. im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats, verwaltet wird).
Im Rahmen von AEI gelten die folgenden Sonderregeln: 1) Grundsätzlich steuertransparente Unternehmen (z. B. Personengesellschaften) haben im Rahmen von AEI ihr Steuerdomizil in dem Land, in dem sich ihre effektive Geschäftsführung befindet und sie beherrscht werden; 2) Trusts haben im Rahmen von AEI ihr Steuerdomizil üblicherweise am Wohnsitz ihres/ihrer Treuhänder(s) (zusätzliche Erklärungen und Ausnahmen entnehmen Sie bitte dem Anhang); Zusätzliche Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Anhang.
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UBS Europe SE
1 Der Begriff "beherrschende Person" bezeichnet die natürliche Person, welche die Kontrolle über ein Unternehmen ausübt. Bei einem Konto einer juristischen Person bezeichnet der Begriff "beherrschende Person" die natürliche(n) Person(en), welche die Kontrolle über das Konto der juristischen Person ausübt/ausüben. Die "Kontrolle" über das Konto einer juristischen Person wird generell von der/den natürlichen Person(en) ausgeübt, die letztendlich einen beherrschenden Eigentumsanteil am Konto hält/halten. Bei einem Trust bezeichnet der Begriff den Settlor, die Trustees, den Protector (falls vorhanden), die Begünstigten oder die Klasse der Begünstigten sowie alle anderen natürlichen Personen, die letztendlich die effektive Kontrolle über den Trust ausüben, und im Fall eines Rechtsgebildes, das kein Trust ist (z. B. eine Stiftung), bezeichnet dieser Begriff Personen in der gleichen oder in einer ähnlichen Position.
2 Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz
3 Das Akronym "TIN" bedeutet Taxpayer Identification Number und verweist auf eine Steueridentifikationsnummer oder in Ermangelung einer solchen auf eine Nummer, die eine ähnliche Funktion erfüllt. Eine TIN ist eine einmalige Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die ein Land einer natürlichen oder einer juristischen Person zuteilt, um diese Person im Rahmen der Steuergesetzgebung eindeutig zu kennzeichnen.
  Einige Länder teilen ihren Steuersubjekten keine TIN zu. In diesem Fall verwenden sie oft eine andere Nummer mit einem ähnlich eindeutigen Identifikationsniveau (ein "funktionales Äquivalent"). Für natürliche Personen sind dies zum Beispiel Sozialversicherungsnummern, Staatsbürger-/Personenidentifikationsnummern, Servicecodes/-nummern sowie Einwohnermeldenummern.
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1 Der Begriff "beherrschende Person" bezeichnet die natürliche Person, welche die Kontrolle über ein Unternehmen ausübt. Bei einem Konto einer juristischen Person bezeichnet der Begriff "beherrschende Person" die natürliche(n) Person(en), welche die Kontrolle über das Konto der juristischen Person ausübt/ausüben. Die "Kontrolle" über das Konto einer juristischen Person wird generell von der/den natürlichen Person(en) ausgeübt, die letztendlich einen beherrschenden Eigentumsanteil am Konto hält/halten. Bei einem Trust bezeichnet der Begriff den Settlor, die Trustees, den Protector (falls vorhanden), die Begünstigten oder die Klasse der Begünstigten sowie alle anderen natürlichen Personen, die letztendlich die effektive Kontrolle über den Trust ausüben, und im Fall eines Rechtsgebildes, das kein Trust ist (z. B. eine Stiftung), bezeichnet dieser Begriff Personen in der gleichen oder in einer ähnlichen Position.
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Automatischer Informationsaustausch
(AEI Automatic Exchange of Information)
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Kombinierte Selbstauskunft für Unternehmen
Form configurator
Anzahl Ausfertigungen Formular Selbstauskunft der beherrschenden Person (65145)
1 Kopie
2 Kopien
3 Kopien
4 Kopien
5 Kopien
 (nachstehend der Kunde)
Unternehmen/Geschäftsstelle
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Anweisungen
Bitte füllen Sie aus den nachstehenden Gründen dieses Formular aus:
Aufgrund des gemeinsamen Meldestandards der OECD erfordert das FKAustG1, dass die UBS Europe SE gewisse Informationen über das Steuerdomizil eines Kontoinhabers einholt und meldet.
Aufgrund des Foreign Account Tax Compliance Act und des entsprechenden zwischenstaatlichen Abkommens zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten muss UBS Europe SE die Klassifizierung nach FATCA für jeden Kontoinhaber einholen und bestimmte Informationen melden.
UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen können Sie dem OECDPortal für den automatischen Informationsaustausch und/oder der Homepage des US Internal Revenue Service (IRS) entnehmen. Auf beide kann über die Webseite «FATCA und AEI – Einhaltung von Steuervorschriften» von UBS (www.ubs.com/aei) zugegriffen werden.
Dieses Formular darf von natürlichen Personen, Einzelunternehmen und US-Unternehmen nicht verwendet werden.
Dieses Formular enthält die Klassifizierung von juristischen Personen gemäß AEI und FATCA. Sie werden gebeten, die Klassifizierung sowohl nach AEI als auch nach FATCA zu bestätigen.
Dieses Formular umfasst nicht alle möglichen Klassifizierungen oder Klassifizierungskombinationen gemäß AEI und FATCA. Sollte die auf Ihr Unternehmen anwendbare Klassifizierung oder Klassifizierungskombination nicht darin vorkommen, verwenden Sie bitte die beiden separaten Formulare der UBS Europe SE für AEI (AEI-Selbstauskunft für Unternehmen) und für FATCA (Bestätigung des FATCA-Status für Quellensteuer und Steuermeldung in den USA [juristische Personen]).
Dieses Formular enthält allgemeine Informationen und typische Beispiele für die Unternehmensklassifizierung gemäß AEI und FATCA. Es gibt jedoch Ausnahmen; deshalb sollten Sie Ihren Steuerberater hinzuziehen, um Ihre Klassifizierung zu bestimmen.
Die Definition einiger wichtiger, im Formular verwendeter Begriffe entnehmen Sie bitte dem Anhang. Zusätzliche Definitionen der großgeschriebenen englischsprachigen Begriffe finden Sie in einem separaten Dokument, das Sie bei Ihrem Kundenberater anfordern oder von der Webseite «FATCA und AEI – Einhaltung von Steuervorschriften» UBS (www.ubs.com/aei) herunterladen können.
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Abschnitt 1 – Klassifizierung gemäß AEI und FATCA
Die nachstehenden Fragen sollen dem Kunden erlauben, den Abschnitt zu bestimmen, der mit größter Wahrscheinlichkeit für seine Klassifizierung nach AEI und FATCA relevant ist. Die Fragen sind allgemein gehalten und enthalten nicht unbedingt alle Voraussetzungen einer bestimmten Klassifizierung gemäß AEI und FATCA. Aus diesem Grund kann es Abweichungen zwischen diesem Formular und der Klassifizierung gemäß AEI und FATCA, die der Kunde für die richtige hält, geben. In solchen Fällen geht die Klassifizierung des Kunden vor, und der Kunde wird gebeten, seine Klassifizierung auf den separaten AEI- und FATCA-Formularen (Selbstauskunft) von UBS Europe SE zu bestätigen. 
 
Bitte beginnen Sie mit Frage 1 unten und gehen Sie dann zum entsprechenden Abschnitt weiter.
Frage 1: Ist der Kunde ein operatives oder ein nicht operatives Unternehmen?
Antwort: Der Kunde ist ein …
 
Gehen Sie weiter zu:
Nicht-operatives Unternehmen
Ein nicht-operatives Unternehmen ist ein Unternehmen, das keiner gewerblichen oder verarbeitenden oder 
sonstigen kommerziellen Geschäftstätigkeit nachgeht (auch Sitzgesellschaft genannt) .
Typische Beispiele für solche nicht-operative Unternehmen sind Trusts, Stiftungen oder persönliche Anlagegesellschaften.
 Frage 2
Operatives Unternehmen
Typische Beispiele für operative Unternehmen sind:
juristische Personen, die selbst Mitarbeitende beschäftigen und deren Hauptzweck eine effektive (wertorientierte) Geschäftstätigkeit ist, d. h. die Herstellung von Waren bzw. der Handel damit oder die Erbringung von Dienstleistungen
Holdinggesellschaften, die operative Unternehmen halten
nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Einrichtungen, Regierungsorganisationen, internationale Organisationen oder Vorsorgeeinrichtungen
 Frage 3
 
 
–
 
 
–
–
Frage 2: Wird der Kunde professionell verwaltet?
Ein Unternehmen wird professionell verwaltet, wenn sein Vermögen von einem anderen Finanzinstitut (z. B. Bank, Finanzintermediär, Vermögensverwalter/Fondsmanager, Lebensversicherungsgesellschaft, Broker-Dealer, Unternehmenstreuhänder oder sonstigen Treuhänder) verwaltet wird oder das Unternehmen einem anderen Finanzinstitut ein Vermögensverwaltungsmandat erteilt hat.
 
Ein Unternehmen, welches steuerlich in Deutschland ansässig ist, gilt nur dann als professionell verwaltetes Investmentunternehmen, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Der verwaltete Rechtsträger erzielt mehr als 50 Prozent seiner Einkünfte aus der Anlage, Wiederanlage von Finanzvermögen oder dem Handel damit,
Diese Tätigkeit des verwalteten Rechtsträgers dient dem Interesse von Dritten (beispielsweise Kunden oder Investoren) und nicht dem verwalteten Rechtsträger selbst, und
Der verwaltende Rechtsträger kann nach eigenem Ermessen, mindestens innerhalb eines bestimmten Rahmens, Entscheidungen treffen («discretionary authority»).
 
 
 
 
 
 
–
 
–
 
–
Antwort: Der Kunde ist ein …
Gehen Sie weiter zu:
Unternehmen, das nicht professionell verwaltet wird
 Abschnitt 1.1
Professionell verwaltete(r) Trust/Stiftung oder professionell verwaltetes Unternehmen, das einem Trust/einer Stiftung gehört oder von einem Trust/einer Stiftung gehalten wird
Abschnitt 1.2
Professionell verwaltetes nicht operatives Unternehmen mit Ausnahme von Trusts, Stiftungen und Unternehmen, die einem Trust/einer Stiftung gehören oder von einem Trust/einer Stiftung gehalten werden
Abschnitt 1.3
Frage 3: Ist der Kunde ein operatives Finanzinstitut oder ein operatives Nicht-Finanzinstitut?
Antwort: Der Kunde ist ein …
 
Gehen Sie weiter zu:
Operatives Finanzinstitut
Typische Beispiele sind Banken, Lebensversicherer, Finanzintermediäre, Fondsgesellschaften und Vorsorgeeinrichtungen.
Abschnitt 1.4
Operatives Nicht-Finanzinstitut
Typische Beispiele sind nicht finanzielle gewerbliche oder verarbeitende Unternehmen, nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Einrichtungen, Regierungsorganisationen und internationale Organisationen.
Abschnitt 1.5
Bitte füllen Sie immer die Abschnitte 2 und 3 aus und unterzeichnen Sie das Formular am Ende.
Abschnitt 1.1 – Nicht professionell verwaltete, nicht-operative Unternehmen
Klassifizierung gemäß AEI
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß AEI ein passives Nicht-Finanzinstitut ist.
 
Ein derart klassifiziertes Unternehmen gilt als meldepflichtige Person, sofern das Steuerdomizil des Unternehmens in einem meldepflichtigen Land liegt.
 
Bitte kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an, um die Klassifizierung gemäß AEI zu bestätigen:
Passives Nicht-Finanzinstitut (65136)
Der Kunde hat für jede beherrschende Person des Unternehmens ein «Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person eines Unternehmens» ausgefüllt oder wird es ausfüllen.
Um von UBS Europe SE als passives Nicht-Finanzinstitut anerkannt zu werden, bestätigt der Kunde zudem, dass:
das Unternehmen nicht von einem anderen Finanzinstitut (z. B. Bank, Finanzintermediär, Vermögensverwalter/Fondsmanager, Lebensversicherer, Dealer-Broker, Unternehmenstreuhänder oder sonstigen Treuhänder) verwaltet wird und dass das Unternehmen weder UBS Europe SE noch einem anderen Finanzinstitut ein Vermögensverwaltungsmandat erteilt hat; oder
gemäß lokal anwendbarer Gesetze eine Klassifizierung als Passives Nicht-Finanzinstitut trotz eines bestehenden Vermögensverwaltungsmandats zulässig ist.2
 
–
 
–
–
 
 
–
Klassifizierung gemäß FATCA
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß FATCA ein passives Nicht-US Nicht-Finanzinstitut ist.
 
Bitte kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an, um die Klassifizierung gemäß FATCA zu bestätigen:
Passives Nicht-US Nicht-Finanzinstitut
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen ein passives Nicht-US Nicht-Finanzinstitut ist.
Um von UBS Europe SE als passives Nicht-US Nicht-Finanzinstitut anerkannt zu werden, bestätigt der Kunde zudem, dass:
das Unternehmen nicht von einem anderen Finanzinstitut (z. B. Bank, Finanzintermediär, Vermögensverwalter/Fondsmanager, Lebensversicherer, Dealer-Broker, Unternehmenstreuhänder oder sonstigen Treuhänder) verwaltet wird und dass das Unternehmen weder UBS Europe SE noch einem anderen Finanzinstitut ein Vermögensverwaltungsmandat erteilt hat; oder
gemäß lokal anwendbarer Gesetze eine Klassifizierung als Passives Nicht-Finanzinstitut trotz eines bestehenden Vermögensverwaltungsmandats zulässig ist.
das Unternehmen keine beherrschenden US-Personen hat.
 
–
–
–
 
 
–
 
–
Bitte gehen Sie zu den Abschnitten 2 und 3 und unterzeichnen Sie das Formular am Ende.
Abschnitt 1.2 – Trusts, Stiftungen oder Unternehmen, die einem Trust/einer Stiftung gehören bzw. von einem Trust/einer Stiftung gehalten werden (professionell verwaltet)
Klassifizierung gemäß AEI
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß AEI eine professionell verwaltete Anlagegesellschaft ist.
 
Bitte kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an, um die Klassifizierung gemäß AEI zu bestätigen:
Professionell verwaltete Anlagegesellschaft (65137)
Steuerdomizil in einem teilnehmenden Staat: wird als Finanzinstitut behandelt.
Steuerdomizil in einem nicht teilnehmenden Staat: wird als passives Nicht-Finanzinstitut behandelt. Der Kunde hat für jede beherrschende Person des Unternehmens ein Formular «Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person eines Unternehmens» ausgefüllt oder wird es ausfüllen.
 
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß den Anforderungen von AEI seine Meldepflichten gegenüber den lokalen Steuerbehörden erfüllt und weiterhin erfüllen wird und zu diesem Zweck die Meldungen vornimmt.
 
Die Liste der teilnehmenden Staaten finden Sie unter www.ubs.com/aei.
Klassifizierung gemäß FATCA
 
Anlagegesellschaft mit einem FATCA-Sponsor
Der Kunde bestätigt, dass ein anderes Unternehmen zugestimmt hat, ihm im Rahmen von FATCA als Sponsor zu dienen.
 
Bitte kreuzen Sie eines der nachstehenden Kästchen an, um die anwendbare Klassifizierung auszuwählen:
Von einem Treuhänder dokumentierter Trust
Sponsored, Closely Held Investment Vehicle (als FATCA-konform erachtetes zertifiziertes Anlagevehikel)
Gesponserte Anlagegesellschaft und beherrschte Nicht-US Kapitalgesellschaft
 
Bitte geben Sie den Namen des FATCA-Sponsors / Treuhänders und die GIIN des FATCA-Sponsors / Treuhänders an:
Name des FATCA Sponsors / Treuhänders
.
.
.
GIIN des FATCA Sponsors / Treuhänders
Für eine «Gesponserte Anlagegesellschaft oder beherrschte Nicht-US Kapitalgesellschaft» geben Sie bitte zusätzlich folgendes an (falls vorhanden):
.
.
.
GIIN der gesponsorten Anlagegesellschaft (des Kontoinhabers)
Bitte gehen Sie zu den Abschnitten 2 und 3 und unterzeichnen Sie das Formular am Ende.
Abschnitt 1.3 – Juristische Personen mit Ausnahme von Trusts, Stiftungen oder Unternehmen, die einem Trust/einer Stiftung gehören bzw. von einem Trust/einer Stiftung gehalten werden (professionell verwaltet)
Klassifizierung gemäß AEI
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß AEI eine professionell verwaltete Anlagegesellschaft ist.
 
Bitte kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an, um die Klassifizierung gemäß AEI zu bestätigen:
Professionell verwaltete Anlagegesellschaft (65137)
Steuerdomizil in einem teilnehmenden Staat: wird als Finanzinstitut behandelt.
Steuerdomizil in einem nicht teilnehmenden Staat: wird als passives Nicht-Finanzinstitut behandelt. Der Kunde hat für jede beherrschende Person des Unternehmens ein Formular «Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person eines Unternehmens» ausgefüllt oder wird es ausfüllen.
 
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß den Anforderungen von AEI seine Meldepflichten gegenüber den lokalen Steuerbehörden erfüllt und weiterhin erfüllen wird und zu diesem Zweck die Meldungen vornimmt.
 
Die Liste der teilnehmenden Staaten finden Sie unter www.ubs.com/aei.
Klassifizierung gemäß FATCA
Bitte wählen Sie nachstehend die entsprechende Klassifizierung gemäß FATCA, abhängig davon ob das Unternehmen einen FATCASponsor hat oder nicht.
 
Anlagegesellschaft ohne FATCA-Sponsor
Mit der Bestätigung des Status eines Nicht-US Finanzinstituts mit Eigentümerdokumentation (OdFFI) delegiert der Kunde UBS Europe SE seine FATCA-Meldepflichten.
 
Bitte kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an, um die Klassifizierung gemäß FATCA zu bestätigen:
Nicht-US Finanzinstitut mit Eigentümerdokumentation (OdFFI)
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen:
nicht als Intermediär (Treuhänder, Broker, Beauftragter oder sonstiger Vertreter einer anderen Person) handelt;
im Rahmen seiner gewöhnlichen Bankgeschäfte oder einer vergleichbaren Geschäftstätigkeit keine Einlagen entgegennimmt;
nicht als wesentlicher Teil seiner Geschäftstätigkeit finanzielle Vermögenswerte für Dritte hält;
keine Versicherungsgesellschaft (oder die Holdinggesellschaft einer Versicherungsgesellschaft) ist, die in Bezug auf ein Finanzkonto zu Zahlungen verpflichtet ist;
keine spezifizierten US-Personen, die nicht auf dem Owner Reporting Statement (Eigentümerdokumentation) aufgeführt sind, halten Eigen- oder Fremdkapitalbeteiligungen an dem FFI (ausgenommen sind Fremdkapitalbeteiligungen, die keine Finanzkonten sind, oder deren Gesamtsaldo oder -wert USD 50'000 nicht übersteigt).
keine Tochtergesellschaft eines unter b) bis d) beschriebenen Unternehmens ist; und
kein Finanzkonto für nicht teilnehmende Nicht-US Finanzinstitute führt.
a) b) c) d)   e)    f) g)
Meldung eines OdFFI durch den Eigentümer
 
Geldwäschegesetz (GwG) – Wirtschaftlich Berechtigte
Der Kunde hat im Einklang mit § 1 Abs. 6 GwG die nachstehenden Dokumente für alle wirtschaftlich Berechtigten vorgelegt oder wird sie vorlegen:
 
Für jede einzelne Person, die ein wirtschaftlich Berechtigter ist:
Formular «Statuserklärung des wirtschaftlich Berechtigten als Nicht-US-Person oder als US-Person»
Kopie eines gültigen, durch eine staatliche Behörde erstellten Ausweises (z. B. Reisepass)
 
Zusätzliche wirtschaftlich Berechtigte nach FATCA3
Nur ein Kästchen ankreuzen
–
–
Es gibt keine anderen wirtschaftlich Berechtigten als die vorstehend angeführten.
Folgende wirtschaftlich Berechtigten sind oben nicht angeführt, jedoch im Rahmen der breiteren Auslegung der FATCA-Definition relevant:
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Nationalität
Für jeden zusätzlichen wirtschaftlich Berechtigten werden die vorstehend genannten Dokumente vorgelegt.  Die Meldung eines OdFFI durch den Eigentümer ist laut FATCA regelmäßig zu erneuern.
Anlagegesellschaft mit einem FATCA-Sponsor
Der Kunde bestätigt, dass ein anderes Unternehmen zugestimmt hat, ihm im Rahmen von FATCA als Sponsor zu dienen.
 
Bitte kreuzen Sie eines der nachstehenden Kästchen an, um die anwendbare Klassifizierung auszuwählen:
«Sponsored, Closely Held Investment Vehicle»
Gesponserte Anlagegesellschaft oder beherrschte Nicht-US Kapitalgesellschaft
 
Bitte geben Sie den Namen des FATCA-Sponsors / Treuhänders und die GIIN des FATCA-Sponsors / Treuhänders an:
.
.
.
Name
Für eine «Gesponserte Anlagegesellschaft oder beherrschte Nicht-US Kapitalgesellschaft» geben Sie bitte zusätzlich folgendes an (falls vorhanden):
.
.
.
GIIN der gesponsorten Anlagegesellschaft (des Kontoinhabers)
GIIN des FATCA Sponsors / Treuhänders
Bitte gehen Sie zu den Abschnitten 2 und 3 und unterzeichnen Sie das Formular am Ende.
Abschnitt 1.4 – Operative Finanzinstitute
Klassifizierung gemäß AEI
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß AEI ein Finanzinstitut ist.
 
Bitte kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an, um die Klassifizierung gemäß AEI zu bestätigen:
 
Finanzinstitut – mit Ausnahme professionell verwalteter Anlagegesellschaften
Depotstelle/Depotführendes Institut, Versicherungsgesellschaft, Anlagegesellschaft (mit Ausnahme professionell verwalteter Anlagegesellschaften) (Typische Beispiele sind Finanzintermediäre, Vermögensverwalter usw.) (65142)
 
Professionell verwaltete Anlagegesellschaft
Professionell verwaltete Anlagegesellschaft (65137)
Steuerdomizil in einem teilnehmenden Staat: wird als Finanzinstitut behandelt.
Steuerdomizil in einem nicht teilnehmenden Staat: wird als passives Nicht-Finanzinstitut behandelt. Der Kunde hat für jede beherrschende Person des Unternehmens ein Formular «Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person eines Unternehmens» ausgefüllt oder wird es ausfüllen.
 
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß den Anforderungen von AEI seine Meldepflichten gegenüber den lokalen Steuerbehörden erfüllt und weiterhin erfüllen wird und zu diesem Zweck die Meldungen vornimmt.
 
Die Liste der teilnehmenden Staaten finden Sie unter www.ubs.com/aei.
Klassifizierung gemäß FATCA
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen als Nicht-US Finanzinstitut (FFI) registriert ist oder gemäß Anhang II eines geltenden zwischenstaatlichen Abkommens (IGA) im Rahmen von FATCA die Voraussetzungen eines zertifizierten, als FATCA-konform erachteten FFI oder nicht meldenden IGA FFI erfüllt. Bitte kreuzen Sie eines der nachstehenden Kästchen an, um die anwendbare Klassifizierung auszuwählen:
 
Registriertes Nicht-US Finanzinstitut (FFI)
Teilnehmendes FFI
Meldendes FFI nach Modell 1
Meldendes FFI nach Modell 2
Registriertes, als FATCA-konform erachtetes FFI 
Mit der nachstehenden Global Intermediary Identification Number (GIIN):
Zertifiziertes, als FATCA-konform erachtetes FFI oder nicht meldendes IGA FFI
Befreite Vorsorgeeinrichtung
Anlageberater und Anlageverwalter
Kollektivanlage (nur Modell 1 IGA)
Bitte gehen Sie zu den Abschnitten 2 und 3 und unterzeichnen Sie das Formular am Ende.
Abschnitt 1.5 – Operative Nicht-Finanzinstitute (NFE)
Klassifizierung gemäß AEI
Klassifizierung gemäß FATCA
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß AEI ein aktives Nicht-Finanzinstitut (aktives NFE) und gemäß FATCA ein aktives Nicht-US Nicht-Finanzinstitut (aktives NFFE) ist. Bitte kreuzen Sie eines der nachstehenden Kästchen an, um die anwendbare Klassifizierung auszuwählen:
Active NFE4
Active NFE
Active NFE – börsennotierte Nicht-Finanzinstitute und verbundene Unternehmen (CDOK 65138) 
Active NFFE – börsennotierte NFFE oder NFFE-Tochtergesellschaft eines börsennotierten Unternehmens
Bitte geben Sie den Namen der Börse an, an der das Unternehmen gehandelt wird:
– 
Name der Börse
Sollte der Kunde ein verbundenes Unternehmen eines börsennotierten Unternehmens sein, geben Sie bitte den Namen dieses börsennotierten Unternehmens an:
–
Name des börsennotierten Unternehmens
Active NFE – Regierungsorganisation oder Zentralbank (CDOK 65139)
Active NFFE – Nicht-US Regierungsorganisation oder Zentralbank
Active NFE – Internationale Organisation (CDOK 65140)
Active NFFE – Internationale Organisation
Active NFE – Sonstige (CDOK 65141) 
Active NFFE – Sonstige
Typische Beispiele:
Operatives Handels- oder Produktionsunternehmen: weniger als 50% der Erträge sind passive Erträge und weniger als 50% des gehaltenen Vermögens erzielen passive Erträge (wie z. B. Dividenden, Zinsen, Mieteinnahmen, Lizenzgebühren oder Annuitäten).
Nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Einrichtung (z. B. einkommenssteuerbefreit)
Nonfinancial Group Entity (Holdinggesellschaft, Treasury Center oder Finanzunternehmen) 
 
Die vollständige Definition entnehmen Sie bitte dem Anhang.
 
Ein gemäß AEI entsprechend klassifiziertes Unternehmen gilt gemäß AEI als meldepflichtige Person, sofern das Steuerdomizil des Unternehmens in einem meldepflichtigen Land liegt.
 
–
 
–
–
Bitte gehen Sie zu den Abschnitten 2 und 3 und unterzeichnen Sie das Formular am Ende.
Abschnitt 2 – Steuerdomizil(e) und Steueridentifikationsnummer (TIN)
Bitte geben Sie alle Steuerdomizile5 des Kunden an und, sollten die nachstehenden Regeln es erfordern, auch die entsprechenden TINs:
Steuerdomizil
TIN
Der Kunde muss aufgrund der nachstehenden Regeln keine TIN vorlegen.
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Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen ausschließlich in den vorstehend angeführten Ländern Steuerdomizile unterhält.
 
Der Kunde muss keine Steueridentifikationsnummer (TIN) vorlegen, sofern:
Er sein Steuerdomizil in Deutschland hat
Er über eine der nachstehenden AEI-Klassifizierungen verfügt:
Finanzinstitut
Active NFE – börsennotiertes Nicht-Finanzinstitut und verbundenes Unternehmen
Active NFE – Regierungsorganisation oder Zentralbank
Active NFE – Internationale Organisation
Das Land, in dem das Steuerdomizil liegt, stellt keine TINs aus
Andere Gründe (bitte angeben):
 
 
 
–
–
– 
–
–
–
–
–
Abschnitt 3 – Erklärung 
Der Kunde erklärt durch seine Unterschrift, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben nach seinem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind.
 
Zusätzliche Bestätigungen, sollte der eingetragene Geschäftssitz oder die Geschäftsadresse in einem anderen Land als das/die vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Der Kunde bestätigt, dass jegliche eingetragenen Geschäftssitze oder Geschäftsadressen, die in einem anderen Land liegen als das/die vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e), auf die folgenden Gründe zurückzuführen sind:
Aufgrund der lokalen Gesetze am Steuerdomizil oder infolge von Steuerabkommen spielt der eingetragene Geschäftssitz bei der Bestimmung des Steuerdomizils keine Rolle;
Aufgrund der lokalen Gesetze am Steuerdomizil oder infolge von Steuerabkommen spielt die eingetragene Adresse, die Postadresse oder die Adresse einer Geschäftsstelle oder einer anderen Betriebsstätte bei der Bestimmung des Steuerdomizils keine Rolle;
Aufgrund der lokalen Gesetze am Steuerdomizil oder infolge von Steuerabkommen spielt der Hauptsitz oder der Ort der effektiven Geschäftsführung bei der Bestimmung des Steuerdomizils keine Rolle.
Sonstiges (bitte angeben):
 
 
 
 
 
 
 
–
 
–
 
–
 
–
Ferner bestätigt der Kunde, dass:
in der vorstehenden Liste alle Steuerdomizile des Kunden aufgeführt sind; und
UBS Europe SE sich auf die zusätzlichen Dokumente verlassen kann, die als Nachweis für den Status vorgelegt wurden oder noch vorgelegt werden.
 
Zusätzliche Bestätigungen, sollte die Adresse eines Treuhänders in einem anderen Land als das/die vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Der Kunde bestätigt, dass jegliche eingetragenen Geschäftssitze, Geschäftsadressen oder Adressen eines Treuhänders, die in einem anderen Land liegen als das/die vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e), auf die folgenden Gründe zurückzuführen sind:
Der Trust ist in einem anderen Land steuerpflichtig als in dem Land/den Ländern, in dem/denen ein oder mehrere seiner Treuhänder ihr Steuerdomizil haben;
Der Trust gilt als passives NFE und ist in keinem Land steuerpflichtig; oder
Sonstiges (bitte angeben):
 
–
–
 
 
 
 
 
 
–
 
–
–
 
–
–
Ferner bestätigt der Kunde, dass:
in der vorstehenden Liste alle Steuerdomizile des Kunden aufgeführt sind; und
UBS Europe SE sich auf die zusätzlichen Dokumente verlassen kann, die als Nachweis für den Status vorgelegt wurden oder noch vorgelegt werden.
 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Anlagen in US-Wertpapieren nur nach Vorlage zusätzlicher Dokumente möglich sind. Ohne diese Dokumente ist das Konto für Anlagen in US-Wertpapiere gesperrt.
Sofern ein vorstehend angeführtes Steuerdomizil nicht in Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) liegt, ist der Kunde damit einverstanden, dass die UBS Europe SE im Rahmen ihrer Pflichten gemäß AEI als meldendes Finanzinstitut den Steuerbehörden von Deutschland (Land, in dem die Bankverbindung geführt wird) die Informationen in diesem Formular sowie seine Kontoinformationen (einschließlich Kontostand oder Wert und gutgeschriebener Gesamtbetrag der gezahlten Dividenden, Zinsen, sonstigen Erträge und Bruttoerlöse) meldet. Danach werden diese Steuerbehörden diese Informationen mit den Steuerbehörden des Landes/der Länder austauschen, das/die vorstehend als Steuerdomizil(e) genannt wurde(n), falls diese Länder mit Deutschland eine Vereinbarung über den Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben. Die Liste der Länder, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, kann unter www.ubs.com/aei abgerufen werden.
 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass relevante Informationen, die im Rahmen der KYC/AML-Verfahren vorgelegten Dokumenten enthalten sind, in dieses Formular aufgenommen werden.
 
Der Kunde verpflichtet sich, sollten sich Änderungen dieser Informationen oder der damit verbundenen Dokumente ergeben, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen in Kenntnis zu setzen.
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Anhang
Definition wichtiger Begriffe
Active NFE – Sonstige / Active NFFE – Sonstige
Die Begriffe Active NFE – Sonstige (im Rahmen von AEI) und Active NFFE – Sonstige (im Rahmen von FATCA) bezeichnen ein NFE/NFFE, das den nachstehenden Kriterien entspricht:
Weniger als 50% des Bruttoertrags des NFE/NFFE des vorhergehenden Kalenderjahres oder eines entsprechenden Berichtszeitraums sind passive Erträge und weniger als 50% des im vorhergehenden Kalenderjahr oder im entsprechenden Berichtszeitraum vom NFE gehaltenen Vermögens sind Anlagen, die passive Erträge generieren oder zu diesem Zweck gehalten werden;
Die Geschäftstätigkeit des NFE/NFFE besteht praktisch ausschließlich darin, alle oder einen Teil der im Umlauf befindlichen Aktien einer oder mehrerer Tochtergesellschaften zu halten, die Transaktionen bzw. Geschäfte außerhalb des Aktivitätsbereichs von Finanzinstituten tätigen, bzw. diese Tochtergesellschaften zu finanzieren oder Dienstleistungen für sie zu erbringen. Nicht als NFE/NFFE gelten Unternehmen, die als Anlagefonds fungieren (oder nach außen als solche auftreten), beispielsweise als Private-Equity-Fonds, Risikokapitalfonds, Leveraged-Buyout-Fonds oder anderes Anlagevehikel, dessen Zweck es ist, Unternehmen zu erwerben oder zu finanzieren und dann Anteile an diesen Unternehmen als Kapitalvermögen zu Anlagezwecken zu halten;
Das NFE/NFFE geht noch keinen Geschäften nach und ist noch nie Geschäften nachgegangen, investiert jedoch in Anlagen mit dem Ziel, anderen Geschäften als denen eines Finanzinstituts nachzugehen, sofern das NFE/NFFE die Voraussetzungen für diese Ausnahme nach dem Ablauf einer 24-Monats-Frist ab seiner Gründung nicht erfüllt;
Das NFE/NFFE war in den letzten fünf Jahren kein Finanzinstitut und ist dabei, sein Vermögen zu liquidieren oder neu zu organisieren, um Aktivitäten fortzusetzen oder wieder aufzunehmen, die nicht der Tätigkeit eines Finanzinstituts entsprechen;
Das NFE/NFFE tätigt hauptsächlich Finanzierungs- und Hedging-Transaktionen mit oder für verbundene Gesellschaften, bei denen es sich nicht um Finanzinstitute handelt, und stellt keine Finanzierungs- oder Hedging-Dienstleistungen für Gesellschaften bereit, bei denen es sich nicht um verbundene Gesellschaften handelt, sofern die Gruppe dieser verbundenen Gesellschaften hauptsächlich Geschäfte außerhalb des Aktivitätsbereichs von Finanzinstituten tätigt;
Das NFE/NFFE ist eine nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Einrichtung; oder
Das NFFE ist ein sogenanntes Excepted NFFE gemäß den Vorschriften des US-Finanzministeriums (nur im Rahmen von FATCA).
 
Beherrschende Person
Der Begriff «beherrschende Person» gemäß AEI und FATCA bezeichnet die natürlichen Personen, welche die Kontrolle über eine juristische Person ausüben. Eine juristische Person wird üblicherweise von einer/den natürlichen Person(en) beherrscht, die letztendlich einen beherrschenden Anteil am Kapital des Unternehmens hält/halten. Ein beherrschender Anteil hängt von der Kapitalstruktur der juristischen Person ab und kann auf der Basis eines Schwellenwerts identifiziert werden, d. h., nur jene Personen sind beherrschende Personen, die mehr als einen bestimmten Prozentsatz am Kapital des Unternehmens halten. Sofern keine natürliche(n) Person(en) das Unternehmen durch eine Kapitalbeteiligung beherrscht/beherrschen, ist/sind die beherrschende(n) Person(en) des Unternehmens die natürliche(n) Person(en), die das Unternehmen mit anderen Mitteln beherrscht/beherrschen. Sollte keine natürliche Person zu identifizieren sein, die das Unternehmen beherrscht, ist/sind die beherrschende(n) Person(en) des Unternehmens die natürliche(n) Person(en), die an der Spitze der Geschäftsführung steht/stehen. 
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Bei einem Trust bezeichnet der Begriff beherrschende Person den/die Settlor(s), den/die Treuhänder, den/die Protector(s) (falls vorhanden), den/die Begünstigten oder die Klasse(n) der Begünstigten sowie alle natürlichen Personen, die letztendlich die effektive Kontrolle über den Trust ausüben. Der/Die Settlor(s), der/die Treuhänder, der/die Protector(s) (falls vorhanden), der/die Begünstigte(n) oder die Klasse(n) der Begünstigten ist/sind immer als beherrschende Personen eines Trusts zu behandeln, ob sie nun den Trust beherrschen oder nicht. Bei einem Rechtsgebilde, das kein Trust ist, bezeichnet der Begriff beherrschende Person(en) Personen in der gleichen oder einer ähnlichen Position.
 
Teilnehmender Staat
Der Begriff teilnehmender Staat bezeichnet ein Land, mit dem das Land des UBS-Finanzinstituts ein AIA-Abkommen geschlossen hat (oder von dem angenommen wird, dass es ein solches Abkommen geschlossen hat).
 
Steueridentifikationsnummer
Eine Steueridentifikationsnummer (oder TIN) ist eine einmalige Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die ein Land einer natürlichen oder einer juristischen Person zuteilt, um diese Person im Rahmen der Steuergesetzgebung eindeutig zu kennzeichnen (oder das funktionale Äquivalent einer solchen Nummer).
 
Steuerdomizil
Die Bestimmung des Steuerdomizils einer Person hängt von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Die Steuergesetze eines Landes definieren die Bedingungen, die eine juristische Person erfüllen muss, um in diesem Land als Steuersubjekt zu gelten, womit sie unbeschränkt steuerpflichtig ist. Generell ist eine juristische Person in jenen Ländern ein Steuersubjekt (Steuerpflichtiger), in denen sie aufgrund ihres Domizils, ihres Wohnsitzes, des Orts der Geschäftsführung bzw. ihres Geschäftssitzes oder eines ähnlichen Kriteriums und nicht nur aufgrund der Einkünfte in diesem Land steuerpflichtig ist. Unternehmen, die in zwei Staaten ansässig sind, können sich bei Problemen der Doppelansässigkeit bei der Bestimmung ihres Steuerdomizils auf die sogenannten Tie-Breaker-Regeln von Steuerabkommen (falls vorhanden) berufen.
 
Im Rahmen von AIA gelten Sonderregeln für:
Steuertransparente Unternehmen (d. h. Personengesellschaften, Limited Liability Partnerships oder ähnliche Rechtsgebilde ohne Steuerdomizil), die im Rahmen von AIA in dem Land ansässig sind, in dem sich ihre effektive Geschäftsführung befindet und in dem sie beherrscht werden;
Trusts, die Finanzinstitute sind und im Rahmen von AIA am Wohnsitz ihres/ihrer Treuhänder(s) ansässig sind, sofern sie kein Steuersubjekt sind in einem Land, das AIA umgesetzt hat, und den Steuerbehörden dieses Landes alle gemäß CRS erforderlichen Informationen über das von ihnen geführte meldepflichtige Konto melden;
Trusts, die NFEs sind und im Rahmen von AIA kein Steuerdomizil haben, sofern sie nicht gemäß dem nationalen Recht eines Landes dessen Steuersubjekt (Steuerpflichtiger) sind; und
Geschäftsstellen, die ihr Steuerdomizil im Rahmen von AIA in dem Land haben, in dem der Hauptsitz des Unternehmens, dessen Geschäftsstelle sie sind, sein Steuerdomizil hat.
Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständigen Steuerbehörden. Weitere Informationen können Sie dem OECD-Portal für den automatischen Informationsaustausch sowie der Webseite «FATCA und AIA-Einhaltung von Steuervorschriften» von UBS (www.ubs.com/aei) entnehmen.
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Automatischer Informationsaustausch (AEI Automatic Exchange of Information)
Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person1 eines Unternehmens
Aufgrund des gemeinsamen Meldestandards der OECD erfordert das FKAustG2, dass die UBS Europe SE bestimmte Informationen über das Steuerdomizil eines Kontoinhabers einholt und den zuständigen Steuerbehörden meldet. Ist der Kontoinhaber ein Rechtsträger, der als "Passive NFE"/"Professionell verwaltete Anlagegesellschaft in einem nicht teilnehmenden Staat" klassifiziert ist, sind der UBS Europe SE zudem gewisse Informationen über die beherrschenden Personen dieser juristischen Person und deren Steuerdomizil einzuholen und den zuständigen Steuerbehörden zu melden.
 
Name des Rechtsträgers für die oben aufgeführte Bankbeziehungsnummer 
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) zu dokumentieren.
 
Dieses Formular darf nicht zur Dokumentation eines Kontoinhabers dienen, der ein Rechtsträger ist. Als Rechtsträger füllen Sie bitte das Formular "Selbstauskunft für Unternehmen" aus.
 
Einzelkontoinhaber (natürliche Person) und Einzelunternehmer werden gebeten, dieses Formular nicht zu verwenden. Bitte füllen Sie stattdessen das Formular "Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils/natürliche Person" aus. 
 
UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen können Sie dem OECD-Portal für den automatischen Informationsaustausch sowie der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" von UBS (www.ubs.com/aei) entnehmen.
Teil 1 – 
 
Jede beherrschende Person muss separat ein Formular ausfüllen.
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\FamilyName_FirstNames_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.FamilyName_FirstName)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\Street_StreetNumber_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.Street_StreetNumber)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\PostalCode_City_Country_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.PostalCode_City_Country)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\DateOfBirth_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.DateOfBirth)
Teil 2 – 
Bitte geben Sie an in welcher Rolle oder Funktion die beherrschende Person agiert
 
Beherrschende Person einer juristischen Person
Anteilseigner
Geschäftsführer oder Vorstandsebene
Sonstige:
Beherrschende Person eines Trusts (Rechtsgebilde)
Trust – Treugeber
Trust – Treuhänder
Trust – Protector
Trust – Begünstigter
Trust – Sonstige:
Beherrschende Person eines sonstigen Rechtsgebildes (z.B. Stiftung)
Treugeber – entsprechend
Treuhänder – entsprechend
Protector – entsprechend
Begünstigter – entsprechend
Sonstige – entsprechend
Teil 3 – 
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus, um das Steuerdomizil der beherrschenden Person zu dokumentieren, die in Teil 1 identifiziert ist. 
Die Bestimmung des Steuerdomizils einer Person hängt von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Die Steuergesetze eines Landes definieren die Bedingungen, die eine natürliche Person erfüllen muss, um in diesem Land als Steuerpflichtiger bzw. Steuersubjekt zu gelten, womit sie unbeschränkt steuerpflichtig ist. Generell ist eine natürliche Person in jenen Ländern ein Steuersubjekt, in denen sie auf grund ihres Domizils, ihres Wohnsitzes oder eines ähnlichen Kriteriums steuerpflichtig ist. 
 
Die vorstehenden Informationen sind allgemein gehalten. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie Ihr Steuerdomizil bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung.
 
Bitte füllen Sie die nachstehenden Abschnitte aus, um alle Ihre Steuerdomizile3 und Steueridentifikationsnummern (TINs3) zu bestätigen. 
 
Bitte führen Sie jedes Land separat und mit vollem Namen an. 
 
Wenn Sie keine TIN angeben, erklären Sie bitte den Grund dafür.
Das Steuerdomizilland teilt den Steuerpflichtigen keine TIN zu
Neue/r Gebietsansässige/r. Die TIN ist noch nicht zugeteilt (bitte beachten Sie, dass die TIN binnen neunzig 90 Tagen einzureichen ist, sonst ist UBS Europe SE berechtigt, die Bankbeziehung zu kündigen)
Keine TIN erforderlich Hinweis: Dieses Kästchen nur ankreuzen, sofern das obige Steuerdomizil in Deutschland (d. h. in dem Land, in dem auch die vorstehende Bankbeziehung geführt wird) liegt
Aus folgenden Gründen nicht in der Lage, eine TIN anzugeben
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass relevante Informationen, die in anderen, im Rahmen der KYC/AML-Verfahren vorgelegten Dokumenten enthalten sind, in dieses Eigenerklärungsformular aufgenommen werden.
Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind.
 
Zusätzliche Informationen, sollte die Wohnadresse in einem anderen Land als in dem vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Sollte meine Wohnadresse in einem anderen Land liegen als in dem vorstehend angeführten Steuerdomizil, so bestätige ich, dass diese Tatsache durch meinen Status als z. B. Diplomat, Studierender, Lehrender, Trainee, Praktikant oder Sonstiges (bitte angeben                                           ) bedingt ist. Ferner bestätige ich, dass sich UBS Europe SE auf zusätzliche Dokumente stützen kann, die ich vorlegen werde oder vorgelegt habe, um diesen Status zu belegen (z. B. die Kopie eines Diplomatenpasses oder eines entsprechenden Visums).
 
 
  
–
Zusätzliche Bestätigung, sollte das Wohnsitzland, das in einem von Ihnen vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis enthalten ist, nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen:
Sollte das Wohnsitzland in einem von mir vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen, bestätige ich, dass die Angaben in meinem Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht mehr aktuell sind und daher mein Wohnsitzland nicht mehr richtig wiedergeben oder dass die Angaben aus anderen, nicht oben ausgeführten Gründen (bitte angeben                                               ) nicht zutreffen.
 
Ich bestätige, dass ich nur in dem/den vorstehend angeführten Land/Ländern und in keinem anderen Land Steuerpflichtiger bin. 
–
Ich verpflichte mich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass ich nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) bin.
Sofern ein vorstehend angeführtes Steuerdomizil nicht in Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) liegt, bin ich damit einverstanden, dass die UBS Europe SE im Rahmen ihrer Pflichten als meldendes Finanzinstitut den Steuerbehörden von Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) die Informationen in diesem Formular sowie meine Kontoinformationen (einschließlich Kontostand oder Wert und gutgeschriebener Gesamtbetrag der gezahlten Dividenden, Zinsen, sonstigen Erträge und Bruttoerlöse) meldet. Danach werden diese Steuerbehörden diese Informationen mit den Steuerbehörden des Landes/der Länder austauschen, das/die ich vorstehend als Steuerdomizil(e) genannt habe, falls diese Länder eine Vereinbarung über den Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben. Die Liste der Länder, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, ist der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" (www.ubs.com/aei) zu entnehmen.
Hinweis: Sollten Sie nicht die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person sein und dieses Formular für die vorstehend genannte Bankbeziehung als zeichnungsberechtigte Person der juristischen Person ausfüllen, die Inhaber des Kontos ist, bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person über den Inhalt dieses Formulars und die Pflicht von UBS Europe SE informiert wurde, Informationen gemäß den Erklärungen in diesem Formular mit den zuständigen Steuerbehörden auszutauschen, und dass sie dem Inhalt dieses Formulars zustimmt. Ferner verpflichten Sie sich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass die in Teil 1 identifizierte Person nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) sein sollte.
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\signature\Signature_v1.1.xdp#som($template.UBSFragments.Signature)
 
 
Automatischer Informationsaustausch (AEI Automatic Exchange of Information)
Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person1 eines Unternehmens
Aufgrund des gemeinsamen Meldestandards der OECD erfordert das FKAustG2, dass die UBS Europe SE bestimmte Informationen über das Steuerdomizil eines Kontoinhabers einholt und den zuständigen Steuerbehörden meldet. Ist der Kontoinhaber ein Rechtsträger, der als "Passive NFE"/"Professionell verwaltete Anlagegesellschaft in einem nicht teilnehmenden Staat" klassifiziert ist, sind der UBS Europe SE zudem gewisse Informationen über die beherrschenden Personen dieser juristischen Person und deren Steuerdomizil einzuholen und den zuständigen Steuerbehörden zu melden.
 
Name des Rechtsträgers für die oben aufgeführte Bankbeziehungsnummer 
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) zu dokumentieren.
 
Dieses Formular darf nicht zur Dokumentation eines Kontoinhabers dienen, der ein Rechtsträger ist. Als Rechtsträger füllen Sie bitte das Formular "Selbstauskunft für Unternehmen" aus.
 
Einzelkontoinhaber (natürliche Person) und Einzelunternehmer werden gebeten, dieses Formular nicht zu verwenden. Bitte füllen Sie stattdessen das Formular "Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils/natürliche Person" aus. 
 
UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen können Sie dem OECD-Portal für den automatischen Informationsaustausch sowie der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" von UBS (www.ubs.com/aei) entnehmen.
Teil 1 – 
 
Jede beherrschende Person muss separat ein Formular ausfüllen.
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\FamilyName_FirstNames_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.FamilyName_FirstName)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\Street_StreetNumber_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.Street_StreetNumber)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\PostalCode_City_Country_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.PostalCode_City_Country)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\DateOfBirth_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.DateOfBirth)
Teil 2 – 
Bitte geben Sie an in welcher Rolle oder Funktion die beherrschende Person agiert
 
Beherrschende Person einer juristischen Person
Anteilseigner
Geschäftsführer oder Vorstandsebene
Sonstige:
Beherrschende Person eines Trusts (Rechtsgebilde)
Trust – Treugeber
Trust – Treuhänder
Trust – Protector
Trust – Begünstigter
Trust – Sonstige:
Beherrschende Person eines sonstigen Rechtsgebildes (z.B. Stiftung)
Treugeber – entsprechend
Treuhänder – entsprechend
Protector – entsprechend
Begünstigter – entsprechend
Sonstige – entsprechend
Teil 3 – 
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus, um das Steuerdomizil der beherrschenden Person zu dokumentieren, die in Teil 1 identifiziert ist. 
Die Bestimmung des Steuerdomizils einer Person hängt von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Die Steuergesetze eines Landes definieren die Bedingungen, die eine natürliche Person erfüllen muss, um in diesem Land als Steuerpflichtiger bzw. Steuersubjekt zu gelten, womit sie unbeschränkt steuerpflichtig ist. Generell ist eine natürliche Person in jenen Ländern ein Steuersubjekt, in denen sie auf grund ihres Domizils, ihres Wohnsitzes oder eines ähnlichen Kriteriums steuerpflichtig ist. 
 
Die vorstehenden Informationen sind allgemein gehalten. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie Ihr Steuerdomizil bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung.
 
Bitte füllen Sie die nachstehenden Abschnitte aus, um alle Ihre Steuerdomizile3 und Steueridentifikationsnummern (TINs3) zu bestätigen. 
 
Bitte führen Sie jedes Land separat und mit vollem Namen an. 
 
Wenn Sie keine TIN angeben, erklären Sie bitte den Grund dafür.
Das Steuerdomizilland teilt den Steuerpflichtigen keine TIN zu
Neue/r Gebietsansässige/r. Die TIN ist noch nicht zugeteilt (bitte beachten Sie, dass die TIN binnen neunzig 90 Tagen einzureichen ist, sonst ist UBS Europe SE berechtigt, die Bankbeziehung zu kündigen)
Keine TIN erforderlich Hinweis: Dieses Kästchen nur ankreuzen, sofern das obige Steuerdomizil in Deutschland (d. h. in dem Land, in dem auch die vorstehende Bankbeziehung geführt wird) liegt
Aus folgenden Gründen nicht in der Lage, eine TIN anzugeben
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass relevante Informationen, die in anderen, im Rahmen der KYC/AML-Verfahren vorgelegten Dokumenten enthalten sind, in dieses Eigenerklärungsformular aufgenommen werden.
Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind.
 
Zusätzliche Informationen, sollte die Wohnadresse in einem anderen Land als in dem vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Sollte meine Wohnadresse in einem anderen Land liegen als in dem vorstehend angeführten Steuerdomizil, so bestätige ich, dass diese Tatsache durch meinen Status als z. B. Diplomat, Studierender, Lehrender, Trainee, Praktikant oder Sonstiges (bitte angeben                                           ) bedingt ist. Ferner bestätige ich, dass sich UBS Europe SE auf zusätzliche Dokumente stützen kann, die ich vorlegen werde oder vorgelegt habe, um diesen Status zu belegen (z. B. die Kopie eines Diplomatenpasses oder eines entsprechenden Visums).
 
 
  
–
Zusätzliche Bestätigung, sollte das Wohnsitzland, das in einem von Ihnen vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis enthalten ist, nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen:
Sollte das Wohnsitzland in einem von mir vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen, bestätige ich, dass die Angaben in meinem Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht mehr aktuell sind und daher mein Wohnsitzland nicht mehr richtig wiedergeben oder dass die Angaben aus anderen, nicht oben ausgeführten Gründen (bitte angeben                                               ) nicht zutreffen.
 
Ich bestätige, dass ich nur in dem/den vorstehend angeführten Land/Ländern und in keinem anderen Land Steuerpflichtiger bin. 
–
Ich verpflichte mich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass ich nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) bin.
Sofern ein vorstehend angeführtes Steuerdomizil nicht in Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) liegt, bin ich damit einverstanden, dass die UBS Europe SE im Rahmen ihrer Pflichten als meldendes Finanzinstitut den Steuerbehörden von Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) die Informationen in diesem Formular sowie meine Kontoinformationen (einschließlich Kontostand oder Wert und gutgeschriebener Gesamtbetrag der gezahlten Dividenden, Zinsen, sonstigen Erträge und Bruttoerlöse) meldet. Danach werden diese Steuerbehörden diese Informationen mit den Steuerbehörden des Landes/der Länder austauschen, das/die ich vorstehend als Steuerdomizil(e) genannt habe, falls diese Länder eine Vereinbarung über den Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben. Die Liste der Länder, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, ist der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" (www.ubs.com/aei) zu entnehmen.
Hinweis: Sollten Sie nicht die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person sein und dieses Formular für die vorstehend genannte Bankbeziehung als zeichnungsberechtigte Person der juristischen Person ausfüllen, die Inhaber des Kontos ist, bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person über den Inhalt dieses Formulars und die Pflicht von UBS Europe SE informiert wurde, Informationen gemäß den Erklärungen in diesem Formular mit den zuständigen Steuerbehörden auszutauschen, und dass sie dem Inhalt dieses Formulars zustimmt. Ferner verpflichten Sie sich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass die in Teil 1 identifizierte Person nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) sein sollte.
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\signature\Signature_v1.1.xdp#som($template.UBSFragments.Signature)
 
 
Automatischer Informationsaustausch (AEI Automatic Exchange of Information)
Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person1 eines Unternehmens
Aufgrund des gemeinsamen Meldestandards der OECD erfordert das FKAustG2, dass die UBS Europe SE bestimmte Informationen über das Steuerdomizil eines Kontoinhabers einholt und den zuständigen Steuerbehörden meldet. Ist der Kontoinhaber ein Rechtsträger, der als "Passive NFE"/"Professionell verwaltete Anlagegesellschaft in einem nicht teilnehmenden Staat" klassifiziert ist, sind der UBS Europe SE zudem gewisse Informationen über die beherrschenden Personen dieser juristischen Person und deren Steuerdomizil einzuholen und den zuständigen Steuerbehörden zu melden.
 
Name des Rechtsträgers für die oben aufgeführte Bankbeziehungsnummer 
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) zu dokumentieren.
 
Dieses Formular darf nicht zur Dokumentation eines Kontoinhabers dienen, der ein Rechtsträger ist. Als Rechtsträger füllen Sie bitte das Formular "Selbstauskunft für Unternehmen" aus.
 
Einzelkontoinhaber (natürliche Person) und Einzelunternehmer werden gebeten, dieses Formular nicht zu verwenden. Bitte füllen Sie stattdessen das Formular "Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils/natürliche Person" aus. 
 
UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen können Sie dem OECD-Portal für den automatischen Informationsaustausch sowie der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" von UBS (www.ubs.com/aei) entnehmen.
Teil 1 – 
 
Jede beherrschende Person muss separat ein Formular ausfüllen.
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\FamilyName_FirstNames_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.FamilyName_FirstName)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\Street_StreetNumber_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.Street_StreetNumber)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\PostalCode_City_Country_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.PostalCode_City_Country)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\DateOfBirth_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.DateOfBirth)
Teil 2 – 
Bitte geben Sie an in welcher Rolle oder Funktion die beherrschende Person agiert
 
Beherrschende Person einer juristischen Person
Anteilseigner
Geschäftsführer oder Vorstandsebene
Sonstige:
Beherrschende Person eines Trusts (Rechtsgebilde)
Trust – Treugeber
Trust – Treuhänder
Trust – Protector
Trust – Begünstigter
Trust – Sonstige:
Beherrschende Person eines sonstigen Rechtsgebildes (z.B. Stiftung)
Treugeber – entsprechend
Treuhänder – entsprechend
Protector – entsprechend
Begünstigter – entsprechend
Sonstige – entsprechend
Teil 3 – 
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus, um das Steuerdomizil der beherrschenden Person zu dokumentieren, die in Teil 1 identifiziert ist. 
Die Bestimmung des Steuerdomizils einer Person hängt von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Die Steuergesetze eines Landes definieren die Bedingungen, die eine natürliche Person erfüllen muss, um in diesem Land als Steuerpflichtiger bzw. Steuersubjekt zu gelten, womit sie unbeschränkt steuerpflichtig ist. Generell ist eine natürliche Person in jenen Ländern ein Steuersubjekt, in denen sie auf grund ihres Domizils, ihres Wohnsitzes oder eines ähnlichen Kriteriums steuerpflichtig ist. 
 
Die vorstehenden Informationen sind allgemein gehalten. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie Ihr Steuerdomizil bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung.
 
Bitte füllen Sie die nachstehenden Abschnitte aus, um alle Ihre Steuerdomizile3 und Steueridentifikationsnummern (TINs3) zu bestätigen. 
 
Bitte führen Sie jedes Land separat und mit vollem Namen an. 
 
Wenn Sie keine TIN angeben, erklären Sie bitte den Grund dafür.
Das Steuerdomizilland teilt den Steuerpflichtigen keine TIN zu
Neue/r Gebietsansässige/r. Die TIN ist noch nicht zugeteilt (bitte beachten Sie, dass die TIN binnen neunzig 90 Tagen einzureichen ist, sonst ist UBS Europe SE berechtigt, die Bankbeziehung zu kündigen)
Keine TIN erforderlich Hinweis: Dieses Kästchen nur ankreuzen, sofern das obige Steuerdomizil in Deutschland (d. h. in dem Land, in dem auch die vorstehende Bankbeziehung geführt wird) liegt
Aus folgenden Gründen nicht in der Lage, eine TIN anzugeben
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass relevante Informationen, die in anderen, im Rahmen der KYC/AML-Verfahren vorgelegten Dokumenten enthalten sind, in dieses Eigenerklärungsformular aufgenommen werden.
Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind.
 
Zusätzliche Informationen, sollte die Wohnadresse in einem anderen Land als in dem vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Sollte meine Wohnadresse in einem anderen Land liegen als in dem vorstehend angeführten Steuerdomizil, so bestätige ich, dass diese Tatsache durch meinen Status als z. B. Diplomat, Studierender, Lehrender, Trainee, Praktikant oder Sonstiges (bitte angeben                                           ) bedingt ist. Ferner bestätige ich, dass sich UBS Europe SE auf zusätzliche Dokumente stützen kann, die ich vorlegen werde oder vorgelegt habe, um diesen Status zu belegen (z. B. die Kopie eines Diplomatenpasses oder eines entsprechenden Visums).
 
 
  
–
Zusätzliche Bestätigung, sollte das Wohnsitzland, das in einem von Ihnen vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis enthalten ist, nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen:
Sollte das Wohnsitzland in einem von mir vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen, bestätige ich, dass die Angaben in meinem Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht mehr aktuell sind und daher mein Wohnsitzland nicht mehr richtig wiedergeben oder dass die Angaben aus anderen, nicht oben ausgeführten Gründen (bitte angeben                                               ) nicht zutreffen.
 
Ich bestätige, dass ich nur in dem/den vorstehend angeführten Land/Ländern und in keinem anderen Land Steuerpflichtiger bin. 
–
Ich verpflichte mich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass ich nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) bin.
Sofern ein vorstehend angeführtes Steuerdomizil nicht in Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) liegt, bin ich damit einverstanden, dass die UBS Europe SE im Rahmen ihrer Pflichten als meldendes Finanzinstitut den Steuerbehörden von Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) die Informationen in diesem Formular sowie meine Kontoinformationen (einschließlich Kontostand oder Wert und gutgeschriebener Gesamtbetrag der gezahlten Dividenden, Zinsen, sonstigen Erträge und Bruttoerlöse) meldet. Danach werden diese Steuerbehörden diese Informationen mit den Steuerbehörden des Landes/der Länder austauschen, das/die ich vorstehend als Steuerdomizil(e) genannt habe, falls diese Länder eine Vereinbarung über den Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben. Die Liste der Länder, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, ist der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" (www.ubs.com/aei) zu entnehmen.
Hinweis: Sollten Sie nicht die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person sein und dieses Formular für die vorstehend genannte Bankbeziehung als zeichnungsberechtigte Person der juristischen Person ausfüllen, die Inhaber des Kontos ist, bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person über den Inhalt dieses Formulars und die Pflicht von UBS Europe SE informiert wurde, Informationen gemäß den Erklärungen in diesem Formular mit den zuständigen Steuerbehörden auszutauschen, und dass sie dem Inhalt dieses Formulars zustimmt. Ferner verpflichten Sie sich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass die in Teil 1 identifizierte Person nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) sein sollte.
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\signature\Signature_v1.1.xdp#som($template.UBSFragments.Signature)
 
 
Automatischer Informationsaustausch (AEI Automatic Exchange of Information)
Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person1 eines Unternehmens
Aufgrund des gemeinsamen Meldestandards der OECD erfordert das FKAustG2, dass die UBS Europe SE bestimmte Informationen über das Steuerdomizil eines Kontoinhabers einholt und den zuständigen Steuerbehörden meldet. Ist der Kontoinhaber ein Rechtsträger, der als "Passive NFE"/"Professionell verwaltete Anlagegesellschaft in einem nicht teilnehmenden Staat" klassifiziert ist, sind der UBS Europe SE zudem gewisse Informationen über die beherrschenden Personen dieser juristischen Person und deren Steuerdomizil einzuholen und den zuständigen Steuerbehörden zu melden.
 
Name des Rechtsträgers für die oben aufgeführte Bankbeziehungsnummer 
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) zu dokumentieren.
 
Dieses Formular darf nicht zur Dokumentation eines Kontoinhabers dienen, der ein Rechtsträger ist. Als Rechtsträger füllen Sie bitte das Formular "Selbstauskunft für Unternehmen" aus.
 
Einzelkontoinhaber (natürliche Person) und Einzelunternehmer werden gebeten, dieses Formular nicht zu verwenden. Bitte füllen Sie stattdessen das Formular "Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils/natürliche Person" aus. 
 
UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen können Sie dem OECD-Portal für den automatischen Informationsaustausch sowie der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" von UBS (www.ubs.com/aei) entnehmen.
Teil 1 – 
 
Jede beherrschende Person muss separat ein Formular ausfüllen.
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\FamilyName_FirstNames_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.FamilyName_FirstName)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\Street_StreetNumber_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.Street_StreetNumber)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\PostalCode_City_Country_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.PostalCode_City_Country)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\DateOfBirth_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.DateOfBirth)
Teil 2 – 
Bitte geben Sie an in welcher Rolle oder Funktion die beherrschende Person agiert
 
Beherrschende Person einer juristischen Person
Anteilseigner
Geschäftsführer oder Vorstandsebene
Sonstige:
Beherrschende Person eines Trusts (Rechtsgebilde)
Trust – Treugeber
Trust – Treuhänder
Trust – Protector
Trust – Begünstigter
Trust – Sonstige:
Beherrschende Person eines sonstigen Rechtsgebildes (z.B. Stiftung)
Treugeber – entsprechend
Treuhänder – entsprechend
Protector – entsprechend
Begünstigter – entsprechend
Sonstige – entsprechend
Teil 3 – 
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus, um das Steuerdomizil der beherrschenden Person zu dokumentieren, die in Teil 1 identifiziert ist. 
Die Bestimmung des Steuerdomizils einer Person hängt von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Die Steuergesetze eines Landes definieren die Bedingungen, die eine natürliche Person erfüllen muss, um in diesem Land als Steuerpflichtiger bzw. Steuersubjekt zu gelten, womit sie unbeschränkt steuerpflichtig ist. Generell ist eine natürliche Person in jenen Ländern ein Steuersubjekt, in denen sie auf grund ihres Domizils, ihres Wohnsitzes oder eines ähnlichen Kriteriums steuerpflichtig ist. 
 
Die vorstehenden Informationen sind allgemein gehalten. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie Ihr Steuerdomizil bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung.
 
Bitte füllen Sie die nachstehenden Abschnitte aus, um alle Ihre Steuerdomizile3 und Steueridentifikationsnummern (TINs3) zu bestätigen. 
 
Bitte führen Sie jedes Land separat und mit vollem Namen an. 
 
Wenn Sie keine TIN angeben, erklären Sie bitte den Grund dafür.
Das Steuerdomizilland teilt den Steuerpflichtigen keine TIN zu
Neue/r Gebietsansässige/r. Die TIN ist noch nicht zugeteilt (bitte beachten Sie, dass die TIN binnen neunzig 90 Tagen einzureichen ist, sonst ist UBS Europe SE berechtigt, die Bankbeziehung zu kündigen)
Keine TIN erforderlich Hinweis: Dieses Kästchen nur ankreuzen, sofern das obige Steuerdomizil in Deutschland (d. h. in dem Land, in dem auch die vorstehende Bankbeziehung geführt wird) liegt
Aus folgenden Gründen nicht in der Lage, eine TIN anzugeben
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass relevante Informationen, die in anderen, im Rahmen der KYC/AML-Verfahren vorgelegten Dokumenten enthalten sind, in dieses Eigenerklärungsformular aufgenommen werden.
Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind.
 
Zusätzliche Informationen, sollte die Wohnadresse in einem anderen Land als in dem vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Sollte meine Wohnadresse in einem anderen Land liegen als in dem vorstehend angeführten Steuerdomizil, so bestätige ich, dass diese Tatsache durch meinen Status als z. B. Diplomat, Studierender, Lehrender, Trainee, Praktikant oder Sonstiges (bitte angeben                                           ) bedingt ist. Ferner bestätige ich, dass sich UBS Europe SE auf zusätzliche Dokumente stützen kann, die ich vorlegen werde oder vorgelegt habe, um diesen Status zu belegen (z. B. die Kopie eines Diplomatenpasses oder eines entsprechenden Visums).
 
 
  
–
Zusätzliche Bestätigung, sollte das Wohnsitzland, das in einem von Ihnen vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis enthalten ist, nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen:
Sollte das Wohnsitzland in einem von mir vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen, bestätige ich, dass die Angaben in meinem Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht mehr aktuell sind und daher mein Wohnsitzland nicht mehr richtig wiedergeben oder dass die Angaben aus anderen, nicht oben ausgeführten Gründen (bitte angeben                                               ) nicht zutreffen.
 
Ich bestätige, dass ich nur in dem/den vorstehend angeführten Land/Ländern und in keinem anderen Land Steuerpflichtiger bin. 
–
Ich verpflichte mich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass ich nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) bin.
Sofern ein vorstehend angeführtes Steuerdomizil nicht in Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) liegt, bin ich damit einverstanden, dass die UBS Europe SE im Rahmen ihrer Pflichten als meldendes Finanzinstitut den Steuerbehörden von Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) die Informationen in diesem Formular sowie meine Kontoinformationen (einschließlich Kontostand oder Wert und gutgeschriebener Gesamtbetrag der gezahlten Dividenden, Zinsen, sonstigen Erträge und Bruttoerlöse) meldet. Danach werden diese Steuerbehörden diese Informationen mit den Steuerbehörden des Landes/der Länder austauschen, das/die ich vorstehend als Steuerdomizil(e) genannt habe, falls diese Länder eine Vereinbarung über den Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben. Die Liste der Länder, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, ist der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" (www.ubs.com/aei) zu entnehmen.
Hinweis: Sollten Sie nicht die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person sein und dieses Formular für die vorstehend genannte Bankbeziehung als zeichnungsberechtigte Person der juristischen Person ausfüllen, die Inhaber des Kontos ist, bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person über den Inhalt dieses Formulars und die Pflicht von UBS Europe SE informiert wurde, Informationen gemäß den Erklärungen in diesem Formular mit den zuständigen Steuerbehörden auszutauschen, und dass sie dem Inhalt dieses Formulars zustimmt. Ferner verpflichten Sie sich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass die in Teil 1 identifizierte Person nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) sein sollte.
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\signature\Signature_v1.1.xdp#som($template.UBSFragments.Signature)
 
 
Automatischer Informationsaustausch (AEI Automatic Exchange of Information)
Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person1 eines Unternehmens
Aufgrund des gemeinsamen Meldestandards der OECD erfordert das FKAustG2, dass die UBS Europe SE bestimmte Informationen über das Steuerdomizil eines Kontoinhabers einholt und den zuständigen Steuerbehörden meldet. Ist der Kontoinhaber ein Rechtsträger, der als "Passive NFE"/"Professionell verwaltete Anlagegesellschaft in einem nicht teilnehmenden Staat" klassifiziert ist, sind der UBS Europe SE zudem gewisse Informationen über die beherrschenden Personen dieser juristischen Person und deren Steuerdomizil einzuholen und den zuständigen Steuerbehörden zu melden.
 
Name des Rechtsträgers für die oben aufgeführte Bankbeziehungsnummer 
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) zu dokumentieren.
 
Dieses Formular darf nicht zur Dokumentation eines Kontoinhabers dienen, der ein Rechtsträger ist. Als Rechtsträger füllen Sie bitte das Formular "Selbstauskunft für Unternehmen" aus.
 
Einzelkontoinhaber (natürliche Person) und Einzelunternehmer werden gebeten, dieses Formular nicht zu verwenden. Bitte füllen Sie stattdessen das Formular "Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils/natürliche Person" aus. 
 
UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen können Sie dem OECD-Portal für den automatischen Informationsaustausch sowie der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" von UBS (www.ubs.com/aei) entnehmen.
Teil 1 – 
 
Jede beherrschende Person muss separat ein Formular ausfüllen.
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\FamilyName_FirstNames_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.FamilyName_FirstName)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\Street_StreetNumber_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.Street_StreetNumber)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\PostalCode_City_Country_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.PostalCode_City_Country)
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\client_identification\DateOfBirth_v1.1.xdp#som($template.UBSFragment.DateOfBirth)
Teil 2 – 
Bitte geben Sie an in welcher Rolle oder Funktion die beherrschende Person agiert
 
Beherrschende Person einer juristischen Person
Anteilseigner
Geschäftsführer oder Vorstandsebene
Sonstige:
Beherrschende Person eines Trusts (Rechtsgebilde)
Trust – Treugeber
Trust – Treuhänder
Trust – Protector
Trust – Begünstigter
Trust – Sonstige:
Beherrschende Person eines sonstigen Rechtsgebildes (z.B. Stiftung)
Treugeber – entsprechend
Treuhänder – entsprechend
Protector – entsprechend
Begünstigter – entsprechend
Sonstige – entsprechend
Teil 3 – 
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus, um das Steuerdomizil der beherrschenden Person zu dokumentieren, die in Teil 1 identifiziert ist. 
Die Bestimmung des Steuerdomizils einer Person hängt von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Die Steuergesetze eines Landes definieren die Bedingungen, die eine natürliche Person erfüllen muss, um in diesem Land als Steuerpflichtiger bzw. Steuersubjekt zu gelten, womit sie unbeschränkt steuerpflichtig ist. Generell ist eine natürliche Person in jenen Ländern ein Steuersubjekt, in denen sie auf grund ihres Domizils, ihres Wohnsitzes oder eines ähnlichen Kriteriums steuerpflichtig ist. 
 
Die vorstehenden Informationen sind allgemein gehalten. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie Ihr Steuerdomizil bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung.
 
Bitte füllen Sie die nachstehenden Abschnitte aus, um alle Ihre Steuerdomizile3 und Steueridentifikationsnummern (TINs3) zu bestätigen. 
 
Bitte führen Sie jedes Land separat und mit vollem Namen an. 
 
Wenn Sie keine TIN angeben, erklären Sie bitte den Grund dafür.
Das Steuerdomizilland teilt den Steuerpflichtigen keine TIN zu
Neue/r Gebietsansässige/r. Die TIN ist noch nicht zugeteilt (bitte beachten Sie, dass die TIN binnen neunzig 90 Tagen einzureichen ist, sonst ist UBS Europe SE berechtigt, die Bankbeziehung zu kündigen)
Keine TIN erforderlich Hinweis: Dieses Kästchen nur ankreuzen, sofern das obige Steuerdomizil in Deutschland (d. h. in dem Land, in dem auch die vorstehende Bankbeziehung geführt wird) liegt
Aus folgenden Gründen nicht in der Lage, eine TIN anzugeben
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass relevante Informationen, die in anderen, im Rahmen der KYC/AML-Verfahren vorgelegten Dokumenten enthalten sind, in dieses Eigenerklärungsformular aufgenommen werden.
Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind.
 
Zusätzliche Informationen, sollte die Wohnadresse in einem anderen Land als in dem vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Sollte meine Wohnadresse in einem anderen Land liegen als in dem vorstehend angeführten Steuerdomizil, so bestätige ich, dass diese Tatsache durch meinen Status als z. B. Diplomat, Studierender, Lehrender, Trainee, Praktikant oder Sonstiges (bitte angeben                                           ) bedingt ist. Ferner bestätige ich, dass sich UBS Europe SE auf zusätzliche Dokumente stützen kann, die ich vorlegen werde oder vorgelegt habe, um diesen Status zu belegen (z. B. die Kopie eines Diplomatenpasses oder eines entsprechenden Visums).
 
 
  
–
Zusätzliche Bestätigung, sollte das Wohnsitzland, das in einem von Ihnen vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis enthalten ist, nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen:
Sollte das Wohnsitzland in einem von mir vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen, bestätige ich, dass die Angaben in meinem Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht mehr aktuell sind und daher mein Wohnsitzland nicht mehr richtig wiedergeben oder dass die Angaben aus anderen, nicht oben ausgeführten Gründen (bitte angeben                                               ) nicht zutreffen.
 
Ich bestätige, dass ich nur in dem/den vorstehend angeführten Land/Ländern und in keinem anderen Land Steuerpflichtiger bin. 
–
Ich verpflichte mich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass ich nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) bin.
Sofern ein vorstehend angeführtes Steuerdomizil nicht in Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) liegt, bin ich damit einverstanden, dass die UBS Europe SE im Rahmen ihrer Pflichten als meldendes Finanzinstitut den Steuerbehörden von Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) die Informationen in diesem Formular sowie meine Kontoinformationen (einschließlich Kontostand oder Wert und gutgeschriebener Gesamtbetrag der gezahlten Dividenden, Zinsen, sonstigen Erträge und Bruttoerlöse) meldet. Danach werden diese Steuerbehörden diese Informationen mit den Steuerbehörden des Landes/der Länder austauschen, das/die ich vorstehend als Steuerdomizil(e) genannt habe, falls diese Länder eine Vereinbarung über den Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben. Die Liste der Länder, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, ist der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" (www.ubs.com/aei) zu entnehmen.
Hinweis: Sollten Sie nicht die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person sein und dieses Formular für die vorstehend genannte Bankbeziehung als zeichnungsberechtigte Person der juristischen Person ausfüllen, die Inhaber des Kontos ist, bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person über den Inhalt dieses Formulars und die Pflicht von UBS Europe SE informiert wurde, Informationen gemäß den Erklärungen in diesem Formular mit den zuständigen Steuerbehörden auszutauschen, und dass sie dem Inhalt dieses Formulars zustimmt. Ferner verpflichten Sie sich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass die in Teil 1 identifizierte Person nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) sein sollte.
..\..\..\forms_de_x_fragmentlib\1.0\content\signature\Signature_v1.1.xdp#som($template.UBSFragments.Signature)
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